
WEMAG Netz GmbH · Postfach 11 04 54 · 19004 Schwerin 

UNSER NETZ VERBINDET 

Stellungnahme zum Gutachten sowie zur Marktkonsultation zur 
"Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die BNetzA hat das WIK-Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors veröffentlicht und im Rahmen eines Workshops am 
16.01.2017 vorgestellt. Die WEMAG Netz GmbH nutzt die Gelegenheit, zu 
den vorliegenden Unterlagen Stellung zu nehmen. Inhaltlich schließen wir 
uns den umfangreichen Stellungnahmen des VKU und BDEW an. ln der 
inhaltlichen Ausgestaltung der Stellungnahme des VKU haben wir uns 
darüber hinaus intensiv beteiligt, so dass wir zur Stützung der genannten 
Stellungnahmen folgende Ausführungen unterstreichen möchten. 

Die frühzeitige Einbindung der Branche, in dem bereits das Gutachten 
diskutiert wird, wird begrüßt. Auch begrüßen wir die Äußerungen im 
Eingangsstatement von , dass auch die BNetzA die Ermittlung 
und Festlegung des Xgen "so gut es geht" vorgenommen wird und in diesem 
Zusammenhang die möglichst sichere Variante zu bevorzugen ist. Allerdings 
enttäuscht, dass von der für die Ermittlung des Xgen verantwortlichen 
Beschlusskammer kein Vertreter anwesend war und somit auf viele 
aufgeworfene Fragen von Seiten der Bundesnetzagentur nicht Stellung 
genommen werden konnte. 

Die Vorgabe aus dem generellen sektoralen Produktivitätsfaktor hat eine 
enorme Wirkung auf die wirtschaftliche Situation der WEMAG Netz GmbH, 
die auch künftig mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die 
Energiewende und der damit verbundene Transformationsprozess der 
Energieinfrastruktur wird zukünftig nicht mit Effizienzsteigerungen 
einhergehen. Dies resultiert vor allem aus dem Umstand, dass sich die 
Aufgabe des Energieversorgungsnetzes ändert und daher nicht von 
Kostensenkungen auszugehen ist. 
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Vor dem Hintergrund extrem niedriger Inflationsraten und angesichts der 
Umwälzungen in der Energieversorgung erscheint ein Xgen größer Null 
kaum sachgerecht. Auch sind große Freiheitsgrade bei der Auswahl der 
Methoden und der Datenbasis sowie die extreme Spreizung der möglichen 
Ergebnisse und ein großer Unsicherheitsfaktor für die Branche und für die 
Ermittlung eines "richtigen" Wertes. 

Die Aussagen des Gutachtens und die vorliegenden Erkenntnisse im 
Zusammenhang mit der Bestimmung des generellen sektoralen Produktivi­
tätsfaktors führen zu der Schlussfolgerung, dass eine verlässliche und 
sachlich gerechtfertigte Ermittlung des Xgen nicht möglich ist. Weder die 
diskutierten Modelle noch die zur Verfügung stehenden Daten können die 
erforderliche Prognose für die zukünftige Abweichung der netzwirtschaftli­
chen Produktivität von der Produktivität der Gesamtwirtschaft sowie das 
Einstandspreisdifferential unzweifelhaft ermitteln. 

Die weitere Vorgehansweise muss sich daher an dieser Erkenntnis 
orientieren und mit großer Sorgfalt gewählt werden. Bei der Festlegung des 
Xgen muss ein Vorgehen definiert werden, das den Unsicherheiten der 
Ermittlung des Xgen Rechnung trägt und mit Blick auf die Maßgaben des 
§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG jegliche ungerechtfertigte Belastung für die 
Netzbatreiber ausschließt. 

Um ungerechtfertigte Belastungen für die Netzbatreiber zu vermeiden, ist 
es erforderlich, einen Sicherheitsmechanismus in die Festlegung des Xgen 
zu implementieren. Die Absicherung kann entweder mit einem Sicherheits­
abschlag auf die errechneten Werte oder mit der Auswahl des niedrigsten 
Wertes aus der möglichen Bandbreite der errechneten Ergebnisse 
erfolgen. Die zweite Alternative orientiert sich an dem Vorgehen im 
Benchmarking, bei dem der Verordnungsgeber zur Absicherung gegen die 
Schwächen der Analysemethoden das Auswahlkriterium "best-of-four" 
eingeführt hat. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

WEMAG Netz GmbH 

BNetzA 
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